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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.10.1959

Norm

StPO §294

Rechtssatz

Eine erst nach Ablauf der hierfür im Gesetz vorgesehenen Frist ausgeführte, aber rechtzeitig angemeldete Berufung ist

nicht zurückzuweisen, vielmehr ist auf sie keine Rücksicht zu nehmen (§ 294 Abs 2 StPO), weil eine verspätete

Ausführung unbeachtlich ist, daher nach wie vor nur eine zwar (rechtzeitig) angemeldete, aber nicht (rechtzeitig)

ausgeführte Berufung vorliegt.

Entscheidungstexte

9 Os 171/59

Entscheidungstext OGH 16.10.1959 9 Os 171/59

Veröff: SSt XXX/105

12 Os 62/74

Entscheidungstext OGH 09.07.1974 12 Os 62/74

10 Os 13/77

Entscheidungstext OGH 16.02.1977 10 Os 13/77

Vgl

12 Os 13/76

Entscheidungstext OGH 30.11.1978 12 Os 13/76

Vgl aber; Beisatz: Zurückweisung. (T1)
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